Verfahrensvermerke

Praambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der
Niedersachsischen Bauordnung und des § 58 (2) Nr. 2 des Niederséchsischen
Kommunalverfassungsgesetzes - jeweils in der zuletzt geltenden Fassung - hat der Rat des
Flecken Ottersberg den Bebauungsplan Nr. 144 SHamberger Weiden IlI“ bestehend aus der
Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen — einschlieBlich der értlichen
Bauvorschriften sowie der Begrindung einschlieBlich des Umweltberichtes - als Satzung
beschlossen.

Flecken Ottersberg, 15.02.2018 L.S. gez. Hofmann

Blrgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Rat des Fleckens Ottersberg hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 144 ;Hamberger Weiden I11* beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am 10.02.2017 bekannt gemacht.

Flecken Ottersberg, 15.02.2018 L.S. gez. Hofmann

Blrgermeister

Planungsunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
MafRstab 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2016 Q
LGLN

Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stral’en, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom
07.06.2016). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei. Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Ortlichkeit
ist einwandfrei méglich.

Die Planunterlage wurde gefertigt von:
Offentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl. Ing. U. Ehrhorn

Georgstrale 15

28832 Achim

Achim, 26.10.2018 L.S. gez. Uwe Ehrhorn

Unterschrift

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 144 ,Hamberger Weiden 111“ wurde ausgearbeitet von:
Niedersachsische Landgesellschaft mbH

Geschéftsstelle Verden

Lindhooper Strasse 59

27283 Verden

gez. S. Janzen
Planverfasserin

Verden, im April 2018 ) i. A

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 18.09.2017

dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 144 “Hamberger Weiden 1l1* sowie der Begriindung
zugestimmt und seine Auslegung geméaR § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der é&ffentlichen Auslegung wurden am 22.09.2017 ortsiiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begriindung haben vom 02.10.2017 bis 03.11.2017
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

Flecken Ottersberg, 15.02.2018 L.S. gez. Hofmann

Burgermeister

Behérdenbeteiligung

Die Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemal § 4 Abs.2 BauGB mit
Schreiben vom 27.09.2017 Uber die Planung unterrichtet und aufgefordert, ihre Stellungnahme
abzugeben.

gez. Hofmann
Blrgermeister

Flecken Ottersberg, 15.02.2018 L.S.

Satzungsbeschluss

Der Rat des Flecken Ottersberg hat den Bebauungsplan Nr. 144 “Hamberger Weiden III* nach
Prifung der Stellungnahmen gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 15.02.2018 als
Satzung gemal § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begrindung beschlossen.

Flecken Ottersberg, 15.02.2018 L.S. gez. Hofmann

Blrgermeister

Bekanntmachung / Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr.144 “Hamberger Weiden IlI" ist gemall § 10 Abs. 3 BauGB am
06.04.2018 im Amtsblatt ortsublich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 06.04.2018 in Kraft getreten.

gez. Hofmann
Blrgermeister

Flecken Ottersberg, 06.04.2018 L.S.

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend
gemacht worden.

Flecken Ottersberg,

Blrgermeister

Textliche Festsetzungen

1.

10.

11.

Im Allgemeinen Wohngebiet sind gemaf § 4 Abs. 2 BauNVO zulassig

-Wohngebaude

-die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stdrende Handwerksbetriebe,

-Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

Anlagen flir sportliche Zwecke gemal® § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sowie die ausnahmsweise
zulassigen Nutzungen im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 1-5 BauNVO (Betriecbe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe, Anlagen fiur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind im Sinne von § 1 Abs. 5 BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

. Gemal §16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO darf im WA 1 die Traufhéhe (TH) maximal 4,50 m, die Firsthdhe

maximal 9,0 m und die Sockelhdhe maximal 0,50 m betragen. Im WA 2 darf die Firsthbhe maximal
9,0 m und die Sockelhdhe maximal 0,50 m betragen.

Als unterer Bezugspunkt fir alle Male gilt der Rand der fertig ausgebauten Erschliefungsstralie
entlang des jeweils angrenzenden Grundstiickes, gemessen auf der Mitte der Grundstiicksgrenze.
FUr Grundstiicke mit mehreren Strallenseiten gilt die gemittelte Hohe gemal der vorgenannten
Definition.

Als oberer Bezugspunkt fur die Firsthéhe gilt der hochste Punkt der Dacheindeckung. Als Traufpunkt
zur Ermittlung der Traufhohe gilt die Schnittkante zwischen den Aufienflachen der AuRenwéande und
der Aulienflache der Dachhaut. Die maximale Traufhdhe gilt nicht fir Dachgauben und andere
Bauteile, die aus der Dachhaut herausstehen sowie Loggien, Kruppelwalme, Wintergarten,
Uberdachte Anbauten und Seitengiebel (hierzu zahlen auch Friesengiebel), wenn diese bis maximal
1,0 m aus der Fassade springen.

. Die Sohlplatten der Erdgeschosse sowie evtl. Kelleréffnungen (Lichtschachte oder dergleichen) sind

oberhalb der Oberkante der straRenbegleitenden Entwasserungsanlagen anzulegen (§ 9 Abs. 3
BauGB).

. Als Bauweise gilt fir das gesamte Baugebiet die abweichende Bauweise gemaf § 22 Abs. 4 BauNVO

mit einer Beschrankung der Baukorperlangen- und breiten bis hochstens 20,0 m. In die
Baukdrperlangen und -breiten sind sowohl die Hauptbaukoérper, als auch an die Hauptbaukérper
angebaute Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO, sofern es sich um Gebaude handelt, mit
einzubeziehen. Dies gilt auch fur Garagen gem. § 12 BauNVO, wenn sie direkt an ein Gebaude
angebaut sind. Von den Hauptbaukdrpern abgesetzte Nebenanlagen und Garagen sind nicht
mitzurechnen.

. Stellplatze und Garagen gemafl § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemall § 14 Abs. 1 BauNVO

sind auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflichen im Bereich zwischen der
StraBenbegrenzungslinie und der stralenseitigen Baugrenze gemal § 23 Abs. 5 BauNVO
unzuldssig. Diese Festsetzung gilt nicht fir die Bereiche zwischen der Baugrenze und der
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung, hier: Ful3- und Radweg.

. Die MindestgréRRe fur die Baugrundstlicke betragt gemal §9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB pro Einzelhaus 600

m? und Doppelhaushalften 350 m?2.

. Im Plangebiet sind gemall § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB hoéchstens 2 Wohnungen pro Einzelhaus und 1

Wohnung pro Doppelhaushélfte zulassig.

. Pro Baugrundstiick bzw. pro Doppelhaushélfte ist gemal § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nur eine Zufahrt

mit einer Breite von maximal 4,50 m zuldssig. FuBlaufige Zuwegungen sind nur Uber die
vorgenannten Zufahrten zulassig.

. Das auf den Privatgrundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstiicken

gesammelt in die 6ffentliche, stralenbegleitende Entwasserungsanlage (Graben/ Mulden) abzuleiten.

Auf den einzelnen Baugrundstlicken des allgemeinen Wohngebietes ist pro Baugrundstiick
mindestens 1 hochstdmmiger standortgerechter, heimischer Laubbaum, auch Obstbaum geman
Pflanzenliste 1 mit einem Mindeststammumfang von 10-12 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Pflanzung hat spatestens 1 Jahr nach Herstellung des Hauptgebaudes zu erfolgen.

Im Bereich der offentlichen StralBenverkehrsflachen sind mindestens 6 groRBkronige standortgerechte,
einheimische Laubbaume gemaf Pflanzenliste 2 mit einem Mindeststammumfang von 14-16 cm zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der genaue Standort der StraRenbaume wird im Rahmen der
StralRenausbauplanung festgelegt. Die Pflanzung hat spatestens 1 Jahr nach Herstellung der
Erschliefungsanlage zu erfolgen.

Pflanzenliste 1:
(heimische, standortgerechte Laubbaume fiir die Baugrundstiicke)

Botanischer Name Deutscher Name Mindestqualitat
Bdume

Betula pendula Sand-Birke H2xv. StU 10-12*
Carpinus betulus Hainbuche H2xv. StU 10-12
Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet” | Rot-Dorn H2xv. StU 10-12
Prunus avium Vogel-Kirsche H2xv. StU 10-12
Quercus robur Stiel-Eiche H2xv.StU 10-12
Sorbus aucuparia Eberesche H2xv. StU 10-12
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere |H 2 xv. StU 10-12
Tilia cordata Winter-Linde H2xv. StU 10-12
Obstbaume gemaf Pflanzenliste Obstbaume H2xv. StU 8-10

*H 2 x v. StU 10-12 = Hochstamm zweimal verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm in 1m Héhe

Pflanzenliste 2:
(heimische, standortgerechte Laubbaume fiir die Verkehrsflachen)

Botanischer Name Deutscher Name Mindestqualitat

Acer platanoides Spitz-Ahorn H 3 xv. StU 14-16
Quercus robur Stiel-Eiche H 3 xv. StU 14-16
Tilia cordata Winter-Linde H 3 xv. StU 14-16

*H 3 x v. StU 14-16 = Hochstamm dreimal verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm in 1m Héhe

Pflanzenliste Obstbaume:

Apfel* Birnen*

Bosc’s Flaschenbirne
Clapps Liebling
Conferencebirne
Gellerts Butterbirne
Gréfin von Paris

Boskoop

Grahams Jubilaumsapfel
Graue Herbstrenette
Gravensteiner
Holsteiner Cox

Jakob Lebel Gute Luise
Krigers Dickstiel Késtliche von Charneu
Ontarioapfel Williams Christbirne

Roter Berlepsch

Pflaumen, Zwetschen und Renekloden* | SiiBRkirschen*

Bihler Frihzwetsche
Graf Althans Reneklode
Hauszwetsche

Kénigin Victoria
Nancymirabelle
Ontariopflaume

Bittners Rote Knorpelkirsche
Grofe Prinzessinkirsche

GrofRRe Schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Kassins Frihe Herzkirsche
Schneiders Spate Knorpelkirsche

* Obstbaume regionaler Sorten, Hochstdamme, Stammumfang 8-10 cm

12. Im Norden des Plangebietes, entlang des Dunzelbaches, ist ein Uferrandstreifen in einer Breite von

5,00 m weitgehend naturnah anzulegen. Diese Malnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Unterhaltungsverband Untere Wimme. Der Streifen dient gleichzeitig der Unterhaltung der
Regenrickhaltebecken. In Fortfihrung des Weges des 1. Bauabschnittes ist ein 3,00 m breiter Weg
mit wassergebundener Decke anzulegen.

Hinweise

Bodenschutz

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage treten, so ist
unverzlglich die Untere Abfallbehérde beim Landkreis Verden zu benachrichtigen.

Denkmalschutz

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frilhgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen
unteranderem sein: Tongefalscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige
Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemall §14 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig. Meldepflichtig ist der
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach §14 Abs. 2
des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeit
gestattet.

Die Meldung hat beim Landkreis Verden als Untere Denkmalschutzbehérde (Tel.: 042131/ 15-432) zu
erfolgen.

Externe Kompensation

Auf der ErsatzmalRnahmenflache M1 fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (Gemarkung Fischerhude, Flur 1, Flurstlick 99) ist in einer GréRe von
insgesamt 9.231 m? auf einer Ackerflache mesophiles Griinland zu entwickeln. Es gelten folgende
Bewirtschaftungsauflagen:

e 1. Grlinlandschnitt nicht vor dem 15. Juni,

¢ nach der Mahd im Juni Beweidung mit 2 Tieren/ha,

o die Flache ist zum Ende der Vegetationsperiode auszumahen,
e keine Dingung der Flache,

¢ kein Pflanzenschutz gegen tierische Schadlinge.

Die Ersatzmaflinahmenflache M2 fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (Gemarkung Ouelkhorn, Flur 10, Flurstiick 82) wird in einer GroRe von 1.080,8 m?
als naturnaher Laubwald durch Anpflanzung standortgerechter Gehdlze entwickelt.

Auf der Ersatzmalinahmenflache M3 fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (Gemarkung Ottersberg, Flur 7, Flurstiick 1) wird auf insgesamt 198 m
Lange im Gewassersystem des Dunzelbachs ein Uferrandstreifen entwickelt und die Uferbdschung
des Dunzelbachs in 3 Bereichen abgeflacht (Neigungen 1 : 8 bis 1 : 10).

Rechtsgrundlagen

Ortliche Bauvorschriften

§ 1 Die ortliche Bauvorschrift gilt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 144

§2

~,Hamberger Weiden IlI* der Ortschaft Ottersberg, Flecken Ottersberg.

Im Plangebiet sind fir Gebaude nur symmetrisch geneigte Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdacher mit
Dachneigungen von mindestens 20° zuladssig. Zulassig sind ebenso von gegeniberliegenden
AuRenseiten zueinander versetzt aufsteigende Pultdacher in der v.g. Dachneigung. Begriinte Dacher
(Grasdach) sind zulassig.

Garagen im Sinne des §12 BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind von den
vorgenannten Vorschriften ausgenommen. Dies gilt auch flir Dachgauben, Vordacher, Kriippelwalme,
Wintergarten, Uberdachte Anbauten und Seitengiebel (hierzu zahlen auch Friesengiebel), wenn sie
bis maximal 1,0 m aus der Fassade springen.

§ 3 Maximal 2/3 der Trauflange des Hauptdaches durfen als Gauben ausgebildet werden. Die Lange der

§4

§5

einzelnen Gauben darf 7,00 m nicht Uberschreiten. Die Dachgauben missen Mindestabstande von
1,0 m untereinander und 1,50 m - parallel gemessen - zum Ortgang bzw. Grat (bei Walmdachern)
einhalten. Bei Doppelhdusern dirfen Gauben nur mit einem Mindestabstand von 1,25 m zur
Trennfuge (Grenze) errichtet werden.

Die geneigten Dacher sind mit Tonziegeln oder Betondachsteinen in ziegelroten bis rotbraunen oder
anthrazitfarbenen Farbténen einzudecken. Die Farbtone entsprechen der Register RAL 840-HR unter
den Nummern 2001, 2002, 3000-3004, 3009, 3011, 3013, 3016, 8004, 7016, 7021, 7024, 7026 und
handelstbliche Mischungen. Glasierte oder glanzende Dacheindeckungen sind nicht zulassig. Von
dieser Festsetzung sind begrinte Dacher, Anlagen fiir regenerative Energien und Wintergarten,
ausgenommen.

Fur AulRenwandteile von Haupt- und Nebengebauden sowie von Garagen sind nur folgende
Materialien und Farbgebungen zulassig:

Sicht- oder Verblendmauerwerk in roten und rotbraunen Farbténen (Register RAL 840- HR: 2001,
2002, 3000-3004, 3009, 3011, 3013, 3016, 8004)

Putz in hellen oder erdfarbenen Farbténen (Register RAL 840-HR: 1000, 1001, 1002, 1011, 1013,
1014, 1015, 1024, 9001, 9002)

Holz, behandelt mit pigmentfreien Holzschutzmitteln/-lacken, Holzanstriche im Farbton der jeweils
verwendeten Holzart oder Holzanstriche in roten/ rotbraunen Farbténen wie beim Sicht-/
Verblendmauerwerk (RAL-Farben s. 0.).

Materialien, die andere Materialien vortduschen, sind unzuldssig.

Es qilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der zur zurzeit giltigen Fassung § 6 Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine MalRnahme
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 durchf.ijhrt, oder durchfﬂlhrer‘l Iéss.‘.c, die nichE den Anforderungen digser ortlichen Bauvorschrift
(BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stirkung der Innenentwicklung in den entspricht. Ordnungswidrigkeiten konnen gemafs §91 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbufte geahndet
Stadten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Stadtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBI. |, S. werden.
1548).
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"Hamberger Weiden III"
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Beglaubigung

Die Ubereinstimmung dieser Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 144 "Hamberger Weiden 11" MaBStab 1 . 20 000

des Fleckens Ottersberg mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.
Ottersberg, den

Der Blrgermeister

beglaubigte Abschrift

Diese Planzeichnung wurde ausgearbeitet von:
Niedersiachsische Landgesellschaft mbH
Gemeinniitziges Unternehmen fiir die Entwicklung
des landlichen Raumes

Lindhooper Strale 59

27283 Verden

Telefax: 042 31/9212 - 60

Telefon: 04231/9212-0

E-Mail: info-verden@nlg.de

www.nlg.de
Niedersachsische
NLE o

MaRstab 1:1.000
Planerin: Janzen

Zeichnung: Sytwala

geandert:



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N


	Pläne und Ansichten
	BP1000


